
   

BORGWARD CLUB AUSTRIA 
 

Präsident: Manfred Wolfsgruber,   Fahrtleitung Heinz Kadlez   
Tel. (++43) 0664-338 66 22, Email:   heinz.kadlez@aon.at  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NENNUNGSSCHLUSS  31. Juli 2020 
 

NENNUNG 
Fahrt in das Burgenland  am  29. und  30. August 2020 

 

    
Fahrer      
 
 
Begleitperson(en)     
 
 
Kinder      

          

Fahrzeug      

Type       

PS/KW  Hubraum:   

Karosserieform     

Baujahr      

Pol. Kennzeichen     

Haftungsausschluss und Teilnahmebedingungen: Bitte Rückseite durchlesen.  
Mit der Abgabe der Nennung, erkenne ich die umseitigen Ausschreibungsbedingungen und den 
Haftungsausschluss an.  
                                                                                                                             (ZVR 312457947) 
 

Absender:       Bitte in Blockbuchstaben schreiben ! 

Name:             

Strasse:             

Ort:       Land:       

Tel:     MAIL:              

Die Fahrtleitung kümmert sich um die   Reservierung der Hotelzimmer im  

Stadthotel Pinkafeld, Hauptplatz 18, 7423 Pinkafeld 

Einzelzimmer zum Preis von Euro 60,50 + Euro 1,50 Ortstaxe 
Doppelzimmer zum Preis von Euro 98,00 + Euro 3,00 Ortstaxe 
Garage bzw. Parkplatz inklusive 

Ort und Datum     Unterschrift 

              



 

 

 

 

 

 

Haftungsausschluss und Teilnahmebedingungen: 

Mit Abgabe einer Nennungserklärung (Anmeldung) akzeptieren die Fahrer die  

 
Bedingungen der Ausschreibung. 
Alle Fahrer verpflichten sich, während der gesamten Veranstaltung die Bestimmungen 
der StVO einzuhalten und erklären mit Abgabe der Anmeldung unwiderruflich für alle 
Personen-, Sach- und Vermögensschäden, die durch sie und durch das von ihnen 
bewegte Fahrzeug verursacht werden, die zivil- und strafrechtliche Haftung zu 
übernehmen. 
Weiters wird zur Kenntnis genommen, dass der Veranstalter, sowie alle mit der 
Veranstaltung in Verbindung stehenden Behörden, Organisationen und Einzelpersonen 
jegliche Haftung für Personen, Sach- und Vermögensschäden, die aus der Teilnahme 
resultieren, ablehnen. Sollte aufgrund eines durch den Teilnehmer oder sein Fahrzeug 
verursachten Schadens von dritten Personen gegenüber dem Veranstalter 
Schadensansprüche gestellt werden, so sind der Veranstalter oder/und weitere Parteien 
durch den Verursacher schad- und klaglos zu halten. 
Die Fahrer bestätigen, dass sie sich versichert haben, dass das Fahrzeug den 
diesbezüglichen österreichischen Bestimmungen entspricht und des weiteren, dass sie 
im Besitz einer in Österreich gültigen Lenkerberechtigung für das teilnehmende 
Fahrzeug sind. 
Weiters wird zur Kenntnis genommen, das während der Veranstaltung produzierte Foto, 
Film- und Videoaufnahmen für PR-Zwecke verwendet werden können und daraus keine 
wie immer gearteten Ansprüche entstehen, auch wenn diese Veröffentlichung in keinem 
unmittelbaren Zusammenhang mit der Veranstaltung stehen. 
 
Der Vorstand des Borgward Club Austria 

 


